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Gefagte verwiefen wird, fei hier noch der von Genqß confiruirten elektrifchen Ge-

fängnifs-Meldeklappen, welche im Unterfuchungs—Gefängnifs zu Moabit, im Central-

Fefiungsgefängnifs zu Spandau etc. in Thätigkeit find, Erwähnung gethan; eine

Befchreibung derfelben bringt die unten 31°) genannte Quelle.

7) Mobiliar.

Vom Mobiliar der Gefangenhäufer kommt insbefondere das für die Einrichtung

der Einzelzellen erforderliche in Betracht.
Aufser den für die Befchäftigung des Gefangenen erforderlichen Tifchen, der

Hobel- oder Schnitzbank oder dem Webftuhl if’c es insbefondere die Bettf’celle,

welche fchon des eng zugemeffenen Raumes wegen

befondere Beachtung verdient. Diefelbe wird meift

von Eifen fo conftruirt, dafs fie des Tages, wäh-

rend deffen es dem Gefangenen unmöglich ge-

macht werden foll, fich des Bettes zu bedienen,

an die Zellenwand aufgefchlagen und dafelbft an-

gefchloffen werden kann (Fig. 291 311).

Selbftverftändlich mufs der Auffeher zu diefem

Behufe die Zelle betreten, was aber in anderer

Beziehung nicht ungern gefehen wird. In Belgien

wurden jedoch Bettftellen conf‘truirt, welche der

Gefangene felbf’c des Morgens zufammenlegen und

den Tag über als Tifch benutzen kann.
Diefe Art von Bettftellen hat z. B. in Moabit

noch wefentliche Verbefferungen erhalten und if’c

in mehreren Zellengefängniffen, z. B. in Heilbronn,

eingeführt und als das zweckmäfsigf’ce erkannt

worden, während in anderen der auffchlagbaren

und an die Wand zu-befef’tigenden Bettflelle der

. __ . ; Vorzug gegeben wird.

Haftzene lm (izfäfagrllfjngfu de la sank Das Bett felbft, welches in den vorerwähnten

Bettftellen untergebracht werden mufs, befteht aus

einer ca. 120111 dicken, mit Stroh, Seegras, graz'n d'Afrz'que oder India-Fafer gefüllten

und abgenähten Matratze, einem Kopfkiffen, einem Unter- und einem Oberleintuch

und zwei Teppichen.

Die einfachften Bettftellen find die von einer Langwand der Zelle zur anderen

quer über die Zelle gefpannten Hängematten oder Hängebetten, welche den Tag

über aufgerollt in einer Ecke der Zelle aufgeftellt werden. In den meiften Ländern

finden aber folche Lagerf’tätten der Ungewohntheit wegen keine Nachahmung.

Tifche und Bänke werden gewöhnlich fo conf’crnirt‚ dafs fie, fo lange fie nicht

gebraucht werden, an die Wand aufgefchlagen und befefligt werden. Auch wird

die dann fichtbare Fläche gewöhnlich fchwarz lackirt, um als Rechentafel benutzt

werden zu können.

Zur Aufbewahrung frifcher Kleidungsftücke, der Wafchfchüffel und Kämme,

fo wie (in befonderen Fächern) des Brotes und der dem Gefangenen geftatteten

Fig. 291 .

310) Elcktrifche Signalklappen fiir Gefängnifi'e. Deutfche Bauz. 1883, S. 374.

3“) Facf.-Repr. nach: Mani£eur dzs an“/;. 1869, S. 8.
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Fig- 299- Gebet- und Lefebücher dient ein gewöhn-
lich in der Ecke befei’cigtes Käftchen mit

mehreren Fächern und ein auf demfelben

oder befonders an der Wand aufgehängter

Tornifter.

Mit einem Spucknapf, einem Kübel zur
Reinigung des Zellenbodens nebft Schaufel

und Handbefen, fo wie der fchon oben er—

wähnten Leibftuhl-Einrichtung if’t das Mo-

biliar einer Zelle vollfiändig vorhanden.

In Fig. 292 u. 293 312) find loth- und

wagrechter Schnitt durch eine Einzelzelle,

in Fig. 294 der Grundrifs einer Zelle für

gemeinfame Haft in der Straf-Anf’calt am

Plötzen-See bei Berlin wiedergegeben.
In der Einzelzelle ift die eiferne Bettfielle

Wandfpind für die Haftzelle in Fig. 292 11. 293313). zum Aufklappen gegen die Wand eingerichtet. Das

Wandfpind ifl in Fig. 299313) befonders dargeftellt1

daffelbe enthält im oberen Fache 2 \Vichsbürflzen a, eine Wichsdofe &, eine Butterbüchfe [. einen Trink-

becher :] und einen Salznapf e, im unteren Fache das Brot f. ein Meffer g und etwaige Bücher h; die

Holzpflöcke l,l‚l unter demSpind dienen zum Aufhängen von Kleidungsftücken, Tüchern etc.; an der

Seite werden die Kehrichtfchaufel i und der Handbefen & aufgehängt.

Die für 6 Gefangene beftimmte Zelle in Fig. 294.3”) enthält aufser den erforderlichen feften eifernen

Bettfiellen noch für jeden Gefangenen ein Wandfpind der eben befprochenen Einrichtung und einen

Sehemel, ferner für alle 6 Mann gemeinfchaftlich einen Tifch, einen Holzfchirm zur Benutzung der Nacht-

gefchirre, einen Spucknapf, einen Handbefen, einen Schrubber, eine Kehrichtfchaufel, I bis 2 Holzeimer7

2 Tifchmeifer und einen großen Wafferkrug.

In Fig. 295 bis 298 ift die Ausrüftung einer Zelle nach den Normalzeichnungen,

welche den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten I885

aufgeftellten >>Grundfätzen etc.« beigefügt find, facfimile wiedergegeben.
Hiernach gehört aufser dem tragbaren Abort zur Zellenausrüflung die aus Schmiedeeifen angefertigte

Bettftelle, die an der Zellenwand zu befefiigen iii, ferner ein an der Wand aufgehängtes Schränkehen,

ein Tifch, ein Schernel, ein thönerner \Vafferkrug von 2 bis 31 Inhalt, Efsnapf von Steingut, Trinkglas,

\Vafchbecken von Zinkblech oder Steingut, Schmutzwaffer—Eimer von Zinkblech oder emaillirtem Eifen-

blech, Bürften etc. Der Tifch kann gleichzeitig als Arbeitstifch verwendet werden. Ob Tifch und Schemel

beweglich herznßellen find, richtet fich nach dem jedesmaligen Bedürfnifs.

Schließlich fei noch auf das Innere der Einzelzelle im Gefangenhaus zu Paris,

rue de la Santé, in Fig. 291 verwiefen3l4).

Die einzelnen Schlafzellen gröfserer Schlaffäle enthalten in der Regel nur eine

Bettfielle mit Zubehör, einen Schemel und ein Nachtgefchirr (fiehe Fig. 231 ‚ S. 286).

 
312) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 60.

313) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 152.

314) Bei Gelegenheit des dritten internationalen Congrefl'es fiir Gefängnifswefen (1885 in Rom) waren von befonderem

Intereffe die in wirklicher Gröfse nachgeahmten Gefängnifszellen mittelalterlicher Gefängnifl'e, welche hiernach nicht fo fchreck-

lich find, als gewöhnlich angenommen wird. So zeigen die fog. jazzi in Venedig zwar eine dunkle, nur mit einem 20 cm großen

Licht- und Luftloch und niedrigem Eingang verfehene Zelle, aber doch mit Lärchenholz getäfelteWäncle, Decken und Fufsböden.

Eben fo zeigen die Zellen des Gefängniffes San Michele in Rom, 1703 unter Papit Clemens X1 von Fontana erbaut

(als erflces Beifpiel eines Zellengefängniifes), nichts Abfchreckenderes, als die der Gefängniffe des heutigen Italien.

An die Wohnungen der Carth'aiufer—Mönche erinnern die allerdings architektonifch einfach gehaltenen Gefängnifl'e der

zu lebenslänglicher Haft verurtheilten Verbrecher zu Volterra. Sie beftehen aus einer Kammer ohne unmittelbares Licht zum

Schlafen, einer dahinter liegenden Arbeitszelle und einem Höfchen von 6"1 im Quadrat, in dem der Gefangene einmal des

Tages für eine Stunde (ich ergehen und Luft fchöpl'en darf.

Im Süden Italiens find vielfach in den Zellen keine Betten; es liegen die Strohfäcke einfach auf dem Boden, während

im Norden eiferne Bettflellcn und fogar Heizvorrichtungen zu finden find.
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d) Nebenanlagen und Baukoften.

xiiiie Die Nothwendigkeit, die Gefangenen auch während des Gottesdienf’ces und des

bm‚_ Bet}„, Schulunterrichtes von einander zu trennen, ift ohne allen Zweifel anerkannt, da

“. Schule. gerade hier der Einflufs der verdorbenen Gefangenen auf die anderen in einer be-

trübenden Weife [ich geltend macht, und ohne Trennung keine Aufmerkfamkeit und

keine Sammlung der Gemüther ftattfinden kann.

Es entfieht nun die Aufgabe, die einzelnen Sitze fo anzuordnen, dafs jeder

für fich zugänglich und fo gefrth ift, dafs der Gefangene den Geifilichen, bezw.

den Lehrer, nicht aber den Mitgefangenen fehen kann.

Die Einrichtung der hierzu nöthigen fog. /lzzlls ift aus Fig. 300 bis 304 zu

erfehen. Diefelben haben in der Regel eine Breite von 0,450 m, eine Tiefe von 0,801“

und eine Höhe von 2,0 m und find in Doppelreihen mit dazwifchen befindlichen

Gängen herzuftellen, fo dafs der Zugang zur vorderen Reihe von vorn, der zur

Fig. 305.

Längeufchnitt.

 

Fig. 306.

Grundrifs. l
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hinteren Reihe von der Rückfeite des Sitzes aus flattfindet. Die Sitzbretter der

letzteren Reihe find zu diefem Behufe beweglich, um bis zum erfolgten Eintritt des

Gefangenen aufgefchlagen werden zu können.

Fig. 307.

VA. Mittelhalle.

17. Treppen zu den Haftzellen in

den Flügeln.

[& Doppelte Aufzüge.

lg. \Värterzimmer.

20. Gänge zu den Capellen.

21. Capelle fiir Gefangene auf

lange Zeit.

22. Capelle für Gefangene auf

kurze Zeit.

23. Altar.  
24. Sakriitei.

zj. Haftzellen fiir gefährliche Ge-

fangenen.

 

II. Obergefchofs.

f: 500
&

«.
..
.

-.
..

-.
.,

A. Mittelhalle.

20. Gewöhnliche Haftzellen.

21. Raum zur Beleuchtung.

22. Eingang zur Capelle fiir die

Weiber.

24. Treppe zu den Haftzellen in

den Flügeln.

25. Capelle für die Weiber.

26. Aufficht.

27. Doppelte Aufzüge.

28. Zimmer fiir die Gefangen-

wärter.

  29. Haftzellen mit Werkfkätten.

30. Gewöhnliche Haftzellen.

 32. Haftzcllen für gefährliche Ge- \\ _\ “\ ' /IJ
\.

fangenen. \\ \ i „ /

|. .- _ l
|
i

34. Geräthfchaften. .._

\ “\\‘.h '.

I. Obergefchofs.

Kirche im Zellengefängnifs zu Antwerpen“°j.

 

. 10

  35. Capellen fiir die Männer. (  

Die Sitze des Auffichts-Perfonals find ebenfalls fo anzuordnen, dafs daffelbe

die Gefangenen während des Gottesdienftes und Schulunterrichtes beobachten kann.

315) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1858, Bl. 218, 219 u. 223.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 21
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Für die Schule dienen größere Räumlichkeiten mit 36 bis 40 ßalls, wo mög-

lich im Mittelpunkt des Gefängniffes oder in defi'en Nähe, damit nicht zu viel Zeit

mit dem Ab- und Zuführen der Gefangenen verloren wird. Die Höhe diel'er Locale

follte zwei Stockwerke einnehmen, um die Erhöhung derflalls über einander nach Be-

darf zur Ausfiihrung bringen zu können.
In manchen Gefangenhäufern mit Einzelhaft wird es für ausreichend gehalten, wenn die Kirchen-

und die Schulfitze fo eingerichtet find, dafs die Gefangenen nur bis zur Schulterhöhe getrennt find.

Alsdann iii ein geringerer Kirchen-, bezw. Schulraum erforderlich. Ob man diefe Anordnung oder jene

mit jhzllr wählen fell, ill keine technifche Frage; die Enlfcheidung hängt davon ab, ob die eine oder die

andere Einrichtung als ein wefentliches Erfordernifs für den Strafvollzug angefehen wird.

Fig. 309.
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Längenfchnitt zu Fig. 307 11. 308315)_

Die Kirche, die Capelle oder der Betfaal kann entweder in der Mittelhalle der

Zellengefängniffe felbf’c oder, um die Ueberficht von diel'er über die Gefangen-

flügel nicht zu unterbrechen, in den oberen Stockwerken des für Verwaltungszwecke

dienenden Flügels nächit der Mittelhalle eingerichtet werden. Vom Standpunkte

der Verwaltung hat diefe Anordnung viele Vortheile, weil der Weg, den die Ge-

fangenen nach und von der Kirche zurückzulegen haben, der denkbar kürzef’ce und

dabei die Ueberficht von der Mittelhalle aus bequem und vollfiändig ift; indefs ift

für den Fall einer Feuersbrunft diefe Lage der Kirche, mit den grofsen Holzmaffen

im Geflühl, Altar etc., äufserit ungünftig. Als Beifpiel für eine folche Anord-

nung diene die bezügliche Anlage in der Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Cafi'el

(Fig. 305 u. 306).



323

Eine befondere Anlage des für den Gottesdienft beftimmten Raumes findet in

den belgifchen Gefängniffen flatt, in welchen die zwii'chen den einzelnen Flügeln

entflehenden Winkel zur Einrichtung der fiel/s für Kirche und Schule beigezogen

werden, der Altar aber im Mittelpunkt aufgefiellt ifl. Als Beifpiel hierfür fei in

Fig. 307 bis 309315) die bezügliche Anordnung im Zellengefängnifs zu Antwerpen

wiedergegeben.
Von der Mittelhalle A gehen 3 Zellenflügel aus; der Altar ifi im II. Obergefchofs der erfieren

aufgefiellt; unmittelbar darunter (in der Höhe des I. Obergefchoi‘les) befindet lich der Platz für die Auf-

Fig- 310. Fig. 31 r. m
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Grundrifs.

ficht. Im I. Obergefchofs (Fig. 308) ifl der Raum 25 die Capelle für die Weiber; die Räume 35 find

Capellen für die Männer. Im II. Obergefchofs (Fig. 307) find die Capellentheile 21 für Gefangene auf

lange Zeit, die Theile 22 für Gefangene auf kurze Zeit beitimmt.

Eine ähnliche Anordnung zeigt das in Fig. 208 (S. 264 u. 265) dargefizellte

Zellengefzingnifs zu Löwen und das in Art. 318 noch vorzuführende Zellenget‘äng-

nifs zu Termonde.

Der Vortheil einer folchen baulichen Anlage an Raumgewinnung fpringt fofort

in die Augen. Es find jedoch die folgenden Nachtheile hiermit verknüpft. Zunächft

geht diejenige Ueberficht, welche man vom Mittelraume aus in jeden Gefangen-

flügel und in jedes Stockwerk deffelben haben follte, durch die Aufftellung des

Altars in der Mittelhalle wenigflens in den oberen Gefchoffen verloren, und zwar

um fo mehr, als der Mittelraum gegen die Flügel hin abgefchloffen werden mufs‚
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wie dies in Löwen nachträglich gefchah, um Störungen des Gottesdienl‘tes zu ver-

meiden und die Stimme nicht ganz verhallen zu laffen; fur den katholifchen Gottes-
dienft, wie folcher ausfchliefslich in den belgifchen Gefängniffen fiattfindet, hat das

letztere wohl weniger Bedeutung, um fo mehr aber, wenn die fragliche Einrichtung

für den evangelifchen Gottesdienft benutzt werden follte. Selbf’tredend hat beim Ein-

treten einer Feuersbrunft diefe Anordnung der Kirche diefelben Nachtheile, wie die

erftgedachte. Es ift defshalb auch bis jetzt noch in keiner Straf-Anf’talt die an den
belgifchen Gefängniffen angewendete Einrichtung der für Gottesdienft und Schul-

unterricht beftimmten Räumlichkeiten nachgeahmt worden, fo Vieles diefelbe unbe—

ftreitbar für fich hat.
Die Gefahr, dafs bei ausbrechendem Feuer die im Mittelpunkt eines Gefangen—

haufes gelegene Kirche äufserft bedenklich werden kann, wird vermieden, wenn

man, wie z. B. in der Straf—Anftalt zu Herford, die Kirche in ein befonderes ein-

gefchoffiges Gebäude am Ende eines Zellenflügels verlegt. Allerdings wird hier—

durch der betreffende Flügel länger und in Folge deffen auch der erforderliche

Hofraum gröfser, die Ringmauer länger; auch das Ein- und Ausführen der Ge—

fangenen nimmt mehr Zeit in Anfpruch. Allein, abgefehen davon, dafs die fchon

angedeutete Gefahr befeitigt ift, wird auch die Möglichkeit geboten, über den Ver—

waltungsräumen in zwei Obergefchoffen Haftzellen einzurichten und.dadurch unter

Umftänden den Bau eines Zellenflügels zu erfparen.
Auch die Schulen werden in Zellengefalngniffen häufig in der Nähe der Mittel-

halle angeordnet, weil dies wegen des bequemen Aus— und Einführens der Ge—

fangenen für die Verwaltung vortheilhaft ift. Indefs follte man davon Abftand

nehmen, fie in die Winkel der Mittelhalle einzubauen, weil fie dafelbft fchlechtes

Licht haben.

Die Schule an das Ende eines Zellenflügels in einen einfachen, eingefchoffigen

Anbau zu verlegen (fiehe Fig. 213 bis 216, S. 272 u. 273), ift zu empfehlen. Hat

man die Kirche in einem befonderen Gebäude untergebracht, fo werden die Schulen

am beften damit vereinigt.
Die Straf-Anftalt zu \Vehlheiden bei Caffel befitzt 2 Schulen für je 40 Gefangene mit abgefchloffenen

Sitzen; diefe Schulen find an die beiden der Symmetrie-Axe der Anfialt zunächft gelegenen Flügel angebaut.

Aus Fig. 310 bis 312 in das Nähere der Anlage und Einrichtung zu erfehen.

Es if’t bereits in Art. 252 (S. 282) gefagt worden, dafs Koch- und Wafchküche

am heiten unmittelbar neben einander'gelegt werden. Alsdann find in der Wand

zwifchen beiden fefte, nicht zu öffnende Fenfter anzubringen, damit die in den

beiden Küchen befchäftigten Auffeher fich bei zeitweiliger Abwefenheit des einen

gegenfeitig in der Beauffichtigung der Gefangenen vertreten können. Auch die

übrigen Fenf’ter follen vergittert werden.

Für Abführung des fich entwickelnden Wafferdampfes, Wrafens etc. ift in

geeigneter Weife Sorge zu tragen.

Ein zweckmäfsiges Verfahren befteht darin, dafs man den Hauptfchornftein‚ in welchem durch Ein—

führung möglichft vieler Feuerungen aus Koch- und Wafchküche eine grofse und fi.etige Wärme erzeugt

wird, ummantelt, fo dafs er als Lockfchornftein wirkt.

Bei der Auswahl der Kocheinrichtungen ift auf die vorgefchriebene Ver-

pflegungsweife unter Berückfichtigung der Zahl der zu verpflegenden Gefangenen

das Augenmerk zu richten.

Selbftredend werden von den in Theil III, Band 5 (Abfchn. 5, A, Kap. 1) befprochenen Koch-

herden nur die dafell)fl; in Art. I8 bis 36 (S. l2 bis 28) und Art. 47 (S. 36) vorgeführten Maffen-Koch-
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. m. Spülmafchine.

„. \Vafchfäffer.

12. Centrifugal-‘Vring-

 

    

 

37    

  
Mmmununum

||
mafchine.

w ““___—___;—v713. Aufzug nach dem Dach-

gefchofs.

;Ü 14. Trockenvorrichtung.

15. Drehrolle.

 

 

1

Querfchnitt.

11250
123$56789101112131t15“

! ' | » 1 1 1 i L r ; v . A . 1 . k ,
l l X X | | ‘ Y Y ! Y Y 1’ 7 | |

Oeeonomiw

Magazin

26,15

Erdgel'chofs.

Wirthfchaftsgebäude für Zellengefängniffe.
(Normalzeichuung.)



326

cinrichtungen in Frage kommen können. Zu beachten ift, dafs die naturgemäß nur auf das Allernothwendigflze

be1'chränkten Verpflegungsgegenftände durch die Zubereitung fo ernährungsfähig gemacht werden, wie nur

irgend möglich. Die Erfahrung hat gezeigt, dafs die vorzugsweife aus Stärkemehl enthaltenden Stoffen

befiehende Nahrung der Gefangenen durch Kochen bei zu hoher Temperatur unverdaulich wird und dafs

vor Allem die geringe, dem Gefangenen zugebilligte Fleifchmenge einen großen Theil ihres Nährwerthes

verliert; defshalb ift auch hier das Kochen bei unmittelbarer Feuerung und bei Dampfheizung im All—

gemeinen weniger günftig, als das Kochen im Wafferbad.

Neben der Kochküche müffen eine Speifekammer, eine Brotfchneidefiube, ein
Magazin für Verpflegungsgegenflände etc., neben der VVafchküche eine Kammer für

fchmutzige \Väfche vorgefehen werden; Aborte für die in den Küchen befchäftigten

Beamten und Gefangenen find in der Nähe, aber getrennt von den Küchen anzulegen.

Den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885

aufgeftellten Grundfa;tzen ift die Normalzeichnung für ein Koch— und VVafchküche etc.

Fig. 316.
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enthaltendes Wirthfchaftsgebäude beigefügt; daffelbe fit in Fig. 313 bis 315 faq/Emile

wiedergegeben.

Mit Bezugnahme auf das in Art. 254 (S. 283) Gefagte, fo wie das in Theil IV,

Halbband 5 diefes »Handbuches« über Krankenhäufer überhaupt Vorgefiihrte fei

hier das Folgende bemerkt.

Für mindeftms 1/3 der Kranken find befondere Krankenzellen, darunter 2 als

Tobzellen, anzulegen; die übrigen Kranken werden in Krankenzirnrnern zu je 3 bis

5 Betten untergebracht. Die Krankenzellen erhalten im Mittel 40 01m, die Kranken-

zimmer für jedes Bett 25 cbm Luftraum. ’

Krankenzellen und Krankenzimmer erhalten grofse vergitterte Fenf’ter mit Hell-

baren Rolljaloufien.

In Fig. 316 u. 317 ilt ein Krankenhaus für 35 Betten, wie es von der Com-

miffion des Vereins der deutfchen Strafanitaltsbeamten in den ihren >>Grundfa'tzen etc. <:

beigefügten Zeichnungen empfohlen wird, nach den letzteren facflmz'le wiedergegeben.

Die Gefchofshöhen betragen im Lichten 4111.

Unter Hinweis auf das in Art. 251 (S. 277) über Spazierhöfe bereits Gefagte

bedarf die Anordnung und Einrichtung größerer derartigen Höfe an diefer Stelle

Fig. 3 18. Anficht

(nach dem Gefängnifi'e zu).
11250 11. Gr.

 

 

 

       
 

Einzel—Spazierhöfe

Fig. 319. in

der Straf-Anfialt
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Berlin 31°).

13500 n. Gr.

keiner weiteren Erörterung. In Betreff der Einzel-Spazierhöfe ift noch das Folgende

hinzuzufügen.

316) Feld.-chr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 188x, Bl. 36.
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Krankenhaus.
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Spazierhöfe.


